
Leitfaden
Betriebsdienst auf Radverkehrsanlagen
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1	 Vorbemerkungen

Die Nutzung des Fahrrads gewinnt, insbesondere als Alltagsverkehrs­
mittel, immer mehr an Bedeutung. Es soll eine sichere, möglichst  
ganzjährige Nutzbarkeit des Fahrrads, auch bei schwierigen Witterungs­
verhältnissen, gewährleistet werden. Die Anforderungen an den 
Betriebsdienst für Radverkehrsanlagen rücken dadurch weiter in den 
Vordergrund.

Der Betriebsdienst umfasst die Gesamtheit der Leistungen, welche zur 
Gewährleistung der bestimmungsgemäßen und sicheren Nutzung von 
Radverkehrsanlagen nötig sind. Darunter fallen die Kontrolle, die War­
tung der Ausstattung und die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur.

Ein geregelter Betriebsdienst ist entscheidend für die Sicherheit und 
Attraktivität von Radverkehrsanlagen. In diesem Sinne sollte der 
Betriebsdienst über die reine Verkehrssicherungspflicht hinaus, im 
Rahmen der Leistungsfähigkeit des Baulastträgers, gewährleistet wer­
den. Es können dazu Prioritäten gemäß der Nutzung, der Netzfunktion 
und der verkehrlichen Bedeutung der Radverkehrsanlagen durch den 
Baulastträger unter Berücksichtigung dessen Voraussetzungen und 
Leistungsfähigkeit festgelegt werden. 

Dieser Leitfaden dient den Baulastträgern als Orientierung für den 
Betriebsdienst an Radverkehrsanlagen. Die Anforderungen gelten 
grundsätzlich für Streckenabschnitte und Wege, welche für die Benut­
zung für den Radverkehr ausgewiesen sind. Der Leitfaden geht über 
die aufgrund der Verkehrssicherungspflicht einzuhaltenden rechtlichen 
Anforderungen hinaus. Ein Rechtsanspruch der Verkehrsteilnehmer 
wird durch den Leitfaden nicht begründet.
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2	 Kontrolle
Radverkehrsanlagen sind regelmäßig, dem Verkehrsbedürfnis entsprechend, auf 
Veränderungen und Gefährdungen für den Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren.

Die Kontrollen sollen turnusmäßig, mindestens in einem Abstand von vier Wo­
chen, durchgeführt werden. Eine Anpassung der Kontrollintervalle nach den Jah­
reszeiten, dem Verkehrsbedürfnis und dem Fahrbahnzustand kann zweckmäßig 
sein. Ergänzend können anlassbezogene Kontrollen, z. B. nach starken Witte­
rungseinflüssen oder nach Schadensereignissen, erforderlich werden.

Die Kontrolle ist als Kontrollfahrt sowie bei Bedarf als örtliche Kontrolle durchzu­
führen. Bei der örtlichen Kontrolle werden Bestandteile der Radverkehrsanlage 
genauer in Augenschein genommen. Hier werden Bereiche mit einbezogen, wel­
che bei der Kontrollfahrt nicht eingesehen werden können oder besonderen Kon­
trollturnussen unterliegen, z. B. Brückenprüfungen, Beschilderung.

Die Kontrollen und die festgestellten Auffälligkeiten sind zu dokumentieren. Et­
waige Mängel an der Radverkehrsanlage sind zur Behebung dem Baulastträger 
zu melden, Gefahrenstellen sind abzusichern. Die Beseitigung der Mängel und 
Gefahrenstellen ist ebenfalls zu dokumentieren.

Im Zuge der regelmäßigen Kontrollen sollte die Wartung der Ausstattung, ein 
Bestandteil der betrieblichen Unterhaltung von Radverkehrsanlagen, mit durch­
geführt werden. Kontrollen und Wartungsarbeiten werden so optimal kombiniert 
und können wirtschaftlich ausgeführt werden.

3	 Unterhaltung 
3.1	 Betriebliche Unterhaltung 

Die betriebliche Unterhaltung von Radverkehrsanlagen umfasst die Gesamtheit 
der Maßnahmen nicht baulicher Art zur Gewährleistung der bestimmungsgemä­
ßen und sicheren Nutzung von Radverkehrsanlagen. Sie kann im Wesentlichen 
in die Bereiche Grünpflege, Wartung der Radwegeausstattung, Reinigung und 
Winterdienst aufgeteilt werden.

3.1.1	 Grünpflege

Grünpflegearbeiten im Rahmen des Betriebsdienstes tragen dazu bei, die Ver­
kehrssicherheit zu gewährleisten, die Nutzung der Radverkehrsanlage zu sichern 
sowie die Aufgaben und Funktionen der Grünflächen und Straßenbäume zu er­
halten. Schon kleinere Pflanzenteile auf dem Radweg und die Einengung des 
Verkehrsraumes durch Überhang von Gehölzen sowie hohen Gräsern wirken sich 
auf die Nutzung und Verkehrssicherheit von Radverkehrsanlagen aus.

Rasenflächen, die an Radverkehrsanlagen angrenzen, sind für die Freihaltung der 
Sicht, den besseren Wasserabfluss und zur Vermeidung von Behinderungen 
durch abknickende Pflanzen zu mähen. Die Bewuchshöhe soll entlang des Rad­
weges 50 cm nicht überschreiten. In der Regel sollte die Mahd auf einer Breite 
von mindestens 1 m erfolgen. 
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Straßenbäume müssen, andere Gehölze sollen einer regelmäßigen Kontrolle un­
terzogen werden. Im Randbereich dürfen diese aus Gründen der Verkehrssicher­
heit nicht in das Lichtraumprofil und in die Sichtflächen hineinragen. Die Sicht 
auf Verkehrszeichen muss gewährleistet werden. Besonderes Augenmerk ist auf 
die Sichtfelder im Bereich von Knotenpunkten zu legen.

Die Grünpflegearbeiten sind bedarfsorientiert durchzuführen. Auf die Belange 
des Naturschutzes ist entsprechend Rücksicht zu nehmen, die Erhaltung der Ver­
kehrssicherheit ist zu gewährleisten. 

3.1.2	 Wartung der Radwegeausstattung

Die Radwegeausstattung ist aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs zu warten und instand zu halten, um ihre jeweilige Funktion zu gewähr­
leisten. Die Wartung und Instandhaltung der Radwegeausstattung umfasst ört­
lich begrenzte Reparaturarbeiten kleineren Umfangs.

Die Erkennbarkeit von Verkehrszeichen bei Tag und Nacht und ihre Standsicher­
heit sind zu gewährleisten. Sie müssen so zum Radweg ausgerichtet sein, dass 
sie gesehen, wahrgenommen und erkannt werden können. Fehlende und nicht 
mehr erkennbare Verkehrszeichen sind zu ersetzen.

Schutzeinrichtungen und Geländer müssen vollständig und funktionsfähig sein, 
damit vom Radweg abkommende Verkehrsteilnehmer mit möglichst geringen 
Unfallfolgen zum Stehen kommen. Ist die Funktionsweise nicht mehr gewähr­
leistet, sind sie zu reparieren oder zu erneuern.

Die Funktionsfähigkeit und Standsicherheit von Beleuchtungsanlagen sind zu  
gewährleisten. Alle Anlagenteile, z. B. Lampen, Sensoren, Kabel, sind regelmäßig 
zu warten.
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3.1.3	 Reinigung

Bereits geringe Verunreinigungen auf der Fahrbahn können sich negativ auf die 
Verkehrssicherheit auswirken. Nasses Laub, Sand oder Splitt vermindern die 
Griffigkeit und somit die Stabilität von Radfahrenden. Glasscherben können ei­
nen Radweg teilweise unbefahrbar machen. Daher ist das Reinigen der Radwe­
ge und seiner Nebenanlagen ein wichtiger Bestandteil des Betriebsdienstes, um 
die Funktion zu sichern und negative Einflüsse auf die Substanz zu vermeiden.

Die Reinigung von Radverkehrsanlagen sollte regelmäßig durchgeführt werden. 
Eine ergänzende Reinigung sollte, insbesondere bei Verschmutzungen durch die 
Landwirtschaft, bei Baustellen oder bei Unwetter, im Einzelfall erfolgen. Die Erfor­
derlichkeit einer anlassbezogenen Reinigung wird in der Regel im Rahmen von 
Kontrollen der Radverkehrsanlagen durch den Straßenbaulastträger festgestellt. 
Für den Umfang der Verkehrssicherungspflicht ist vor allem die Art und Wichtig­
keit des Verkehrsweges und die Stärke des Verkehrs zu berücksichtigen. Eine 
Pflicht zur Straßenreinigung auf Grund der Verkehrssicherungspflicht besteht des­
halb nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall, wenn die Reinigung objektiv erfor­
derlich und dem Straßenbaulastträger nach objektiven Maßstäben zumutbar ist.

Zum Umfang zählen auch das Reinigen von Verkehrszeichen und Markierungen, 
das Einsammeln von Abfällen und Müllablagerungen an der Strecke, die Reini­
gung der Entwässerungseinrichtungen sowie der fachgerechte Transport und 
die anschließende Entsorgung der Abfälle.

3.1.4	 Winterdienst

Aufgabe des Winterdienstes ist es, die Sicherheit des Radverkehrs und die Be­
fahrbarkeit von Radverkehrsanlagen bei winterlichen Witterungsverhältnissen si­
cherzustellen. Verkehrsgefährdungen und Verkehrsbehinderungen infolge win­
terlicher Einflüsse sollen vermieden oder, sofern dies nicht möglich ist, beseitigt 
oder zumindest reduziert werden.

Die Räum- und Streupflicht ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherungs­
pflicht nach § 823 und § 836 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 3 Bundesfern­
straßengesetz (FStrG) sowie Art. 9 und Art. 51 Bayerisches Straßenwegegesetz 
(BayStrWG). Inhalt und Umfang richten sich nach gefestigter höchstrichterlicher 
Rechtsprechung nach den Umständen des Einzelfalls.
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Die Gemeinden können nach Art. 51 Abs. 4 und 5 BayStrWG die Verpflichtung 
durch Rechtsverordnung auf die Eigentümer von Grundstücken an Straßen inner­
halb geschlossener Ortslage übertragen. 

Für einen zielführenden Winterdienst wird die Aufstellung eines Winterdienst­
planes mit priorisierten Radverbindungen empfohlen. Neben Radschnellverbin­
dungen, Radvorrangrouten und kommunalen Radhauptverbindungen können 
Fahrradstraßen und andere verkehrswichtige Radverbindungen Bestandteil des 
Winterdienstplanes sein. 

Kriterien für die Einstufung der Verkehrswichtigkeit von Radverbindungen  
können u. a. sein:

	� Radverbindungen in das Zentrum einer Kommune 

	� Radverbindungen zu Schulen, Universitäten und anderen Bildungsstätten

	� Radverbindungen zu Betreuungseinrichtungen

	� Arbeitswege zu größeren Betrieben 

	� Wege zu wichtigen Zielen wie Einkaufszentren

	� Wege zu wichtigen Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV 

Freizeitradwege und Wege zu touristischen Zielen können nachgeordnet, in  
Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Baulastträgers, betreut werden. 

Der Ersteinsatz soll rechtzeitig vor Einsetzen der winterlichen Witterung im Rah­
men der Leistungsfähigkeit des Baulastträgers beginnen. Die Zeiten der Offen­
haltung sollen sich an den örtlichen Verkehrsbedürfnissen, z. B. dem Beginn des 
Berufs- oder Schulverkehrs, orientieren. Die Verwendung von auftauenden 
Streustoffen in Verbindung mit einem intensiven mechanischen Räumeinsatz bei 
Schnee haben sich als gute Lösung für den Winterdienst etabliert. Auftauende 
Streustoffe können als Feuchtsalzstreuung oder Flüssigstreuung ausgebracht 
werden. Letztere hat sich im Präventiveinsatz bewährt. Nach Art. 51 BayStrWG 
sollen vorrangig umweltfreundliche Streumittel verwendet werden.
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3.2	 Bauliche Unterhaltung 

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Gesamtheit der baulichen Maßnahmen 
kleineren Umfangs (Sofortmaßnahmen) zur Gewährleistung der Verkehrssicher­
heit, die unmittelbar nach dem Auftreten eines örtlich begrenzten Schadens 
oder Mangels ausgeführt werden.

Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von verkehrsgefährdenden Schäden  
können sein:

	� Verfüllen von Schlaglöchern, z. B. mittels Kaltmischgut

	� Vergießen von Längs- und Querrissen, sofern von den Rissen Gefahren für die 
Radwegbenutzer ausgehen

	� Ersetzen von fehlenden Pflastersteinen bei Pflasterbelägen

	� Beseitigen von Höhenversätzen bei Platten, Pflastersteinen oder Bordsteinen

	� Maßnahmen kleineren Umfangs an den Entwässerungseinrichtungen

Es sind alle zum Radwegekörper gehörenden befestigten Flächen sowie Verbin­
dungen untereinander oder mit der Fahrbahn zu beachten. Insbesondere gilt dies 
im Bereich von Knotenpunkten und Fahrbahnquerungen.

Weitere Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des anforderungs­
gerechten Zustandes und der Substanz des Radweges sowie zur Verlängerung 
der technischen Nutzungsdauer sind nicht mehr Bestandteil des Betriebsdiens­
tes. Sie sind bauliche Erhaltungsmaßnahmen.
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